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Tanzsportgarde der Festspielstadt Wunsiedel e.V.

Antrag auf Mitgliedschaft

Name: Vorname:
Stralle, Nr.: PLZ, Ort:
Telefon: Handy:
Geburtsdatum: . . Email:

Familienmitglieder (nur ausfillen falls Familienbeitritt erwiinscht)

Name Vorname Geburtsdatum
Mitaliedsbeit (bi ihlen)
U Einzelbeitrag 36,- Euro/Jahr
0 Familienbeitrag (einschlieBlich Kinder bis zum 18. Lebensjahr) 62,- Euro/Jahr
Die Mitgliedsbeitrdge werden jahrlich jeweils am 15, April fur das folgende Jahr im Lastschriftverfahren
eingezogen.

Kontoinhaber (Vorname, Nachname)

Kreditinstitut BIC

[BAN
oE__ _ | |____ |____ |____|[_

Hiermit ermachtige/n ich/wir den Verein widerruflich, die von mir/ uns zu entrichtenden Mitgliedsbeitrage zu Lasten
meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Geanderte Bankverbindungen teile/n ich/wir dem Vorstand rechtzeitig und schriftlich mit.

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich/Wir erméachtige/n den Verein die Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir
mein/unser Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Ich kann/wir kdnnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Mitglieder, die mit der Beitragszahlung in Verzug
geraten, kdnnen nach erfolgloser Mahnung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Sie verlieren damit alle Mitgliedsrechte und den
Versicherungsschutz. Die Beitragsschuld bleibt trotzdem bestehen.

Ort,Datum Unterschriftder/des Kontoinhaber/s

Bitte hier abtrennen!
Eine Kiindigung der Mitgliedschaft ist jeweils zum 28.02. des Jahres mdglich. Der/die Antragsteller/in erklart durch
seine/ihre Unterschrift die Richtigkeit der oben angegebenen persdnlichen Daten und die Anerkennung der derzeit
gultigen Vereinssatzung ab dem Aufnahmezeitpunkt in den Verein.
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Datenschutz

Ich bin mit derErhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ubungsleiterlizenz ... Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverstandnis nicht stattgegeben werden kann. Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit

dem Vereinszweck sowie satzungsgemalien
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage des Vereins veroffentlicht und diese
ggf. an Print und andere Medien Ubermittelt. Veroffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und

Abteilungszugehdorigkeit, die Funktion im Verein und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegeniiber dem
Vorstand der Veroffentlichung von Einzelfotos und persdnlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Ubermittlung/Veréffentlichung unverziiglich fiir die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins
verodffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzuglich entfernt.

Ich bestatige hiermit den Mitgliedsantrag wahrheitsgemaf ausgeflllt zu haben, die Vereinssatzung erhalten zu haben
und erklare mich mit der Einwilligungserklarung zum Datenschutz einverstanden.

Ort,Datum Unterschriftder/des Antragssteller/s (Erziehungsberechtigter)
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Vereinssatzung
» 1anzsportgarde der Festspielstadt Wunsiedel e.V."

§ 1 Name, Sitz und Geschiftsjahr

Der Verein fiihrt den Namen Tanzsportgarde der Festspielstadt Wunsiedel e.V. — im Folgenden ,Verein" genannt.
Der Verein hat seinen Sitz in 95632 Wunsiedel und ist im Vereinsregister beim Registergericht Hof eingetragen.
Das Geschéftsjahr beginnt am 01.04. eines jeden Jahres und endet am 31.03. des Folgejahres.

W=

§ 2 Zweckbestimmung

1. Zweck des Vereins ist die Pflege und Erhaltung des Brauchtums der frankischen Fastnacht.
Dies wird insbesondere erreicht durch:
- Darbietung von Sitzungen und Veranstaltungen die geeignet sind heimatliches Brauchtum zu erhalten, zu
- férdern und an die nachsten Generationen  weiterzugeben.
Zielsetzung die Jugend auf diesem Gebiet zu unterstitzen und zu férdern.

2. Bereitstellung von Sachmitteln und Zuwendungen fir steuerbegiinstigte Zwecke der begunstigten Kérperschaft und
ideelle und bei Bedarf materielle Unterstlitzung zur Erfillung der steuerbeglinstigten Zwecke auf dem Gebiet der
Brauchtumserhaltung.
Fur die Erfullung dieser satzungsmafligen Zwecke sollen geeignete Mittel durch Beitrage/Umlagen, Spenden
Zuschusse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden.
Der Verein verfolgt ausschlieB3lich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
~Steuerbeginstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gliltigen Fassung.
Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dirfen nur fir satzungsgemafRe Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten in
ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhaltnismafig hohe
Vergltungen beglinstigt werden.

No ok

§ 3 Mitgliedschaft

Mitglied kann jede naturliche oder juristische Person werden.

Der Verein besteht aus aktiven und Férdermitgliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus Ehrenmitgliedern.

Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fordermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar
nicht aktiv innerhalb des Vereins betatigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise
fordern und unterstitzen. Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den
Verein verdient gemacht haben. Hierfir ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich.

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und Pflichten wie
ordentliche Mitglieder und kénnen insbesondere an samtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie haben

dariber hinaus das Recht, gegeniiber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Antrage zu stellen. In der
Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur personlich ausgelibt werden. Die Mitglieder sind verpflichtet,
den Verein und den Vereinszweck — auch in der Offentlichkeit — in ordnungsgemaRer Weise zu unterstitzen.

§ 5 Beginn / Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft muss gegeniiber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Uber den schriftlichen Aufnahmeantrag
entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschlieliend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet,
Ablehnungsgriinde dem/der Antragsteller/in mitzuteilen.

Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver Mitgliedschaft auf Fordermitgliedschaft) miissen spatestens drei Monate
vor Ende des Geschéftsjahrs dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen
Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfahigkeit bei juristischen Personen.

Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kiindigung zum Ende des
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Geschaftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenliber dem Vorstand erklart werden. Der Ausschluss
eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in
grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstdRt. Uber den
Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung
von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwiirfen zu dufern.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erléschen alle Anspriiche aus dem

Mitgliedsverhaltnis. Eine Riickgewahr von Beitragen, Spenden oder sonstigen Unterstiitzungsleistungen ist grundsatzlich
ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf riickstandige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberihrt.

§ 6 Mitgliedsbeitrage

Fur die Hohe der jahrlichen Mitgliederbeitrage, Forderbeitrage, Aufnahmegebihren, Umlagen, ist die jeweils gultige
Beitragsordnung mal3gebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

§7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende Aufgaben:
- die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten,
- Rechnungslegung fiir das abgelaufene Geschaftsjahr,
- Entlastung des Vorstands,
- (im Wabhljahr) den Vorstand zu wéhlen,
- Uber die Satzung, Anderungen der Satzung sowie die Auflésung des Vereins zu bestimmen,
- die Kassenprifer zu wahlen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand
- berufenen Gremium angehoéren und nicht Angestellte des Vereins sein durfen.

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens aber einmal im
Geschaftsjahr, nach Moglichkeit im ersten Monat des Geschéftsjahrs, einberufen. Die Einladung erfolgt 14 Tage
vorher schriftlich durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorlaufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein
zuletzt bekannte Mitgliedsadresse.

3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Punkte zu umfassen:

- Bericht des Vorstands,
- Bericht des Kassenprifers,
- Entlastung des Vorstands,
- Wahl des Vorstands,
- Wahl von zwei Kassenpriifern,
- Festsetzung der Beitrdge/Umlagen fiir das laufende Geschéftsjahr bzw. zur Verabschiedung von
- Beitragsordnungen,
Beschlussfassung uber vorliegende Antrage.

4. Antrdge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spatestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim
Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachtraglich eingereichte Tagesordnungspunkte missen den Mitgliedern
rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. Spatere Antrdge — auch wahrend der
Mitgliederversammlung gestellte Antrdge — muissen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der
Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Antrage
zustimmt (Dringlichkeitsantrage). Der Vorstand hat eine auBerordentliche Mitgliederversammlung unverziiglich

5. einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens ein Drittel der
stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Griinde vom Vorstand verlangt.
Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des/der Vorsitzenden kann die

6. Mitgliederversammlung einen besonderen Versammlungsleiter bestimmen. Beschllisse der Mitgliederversammiung
werden vom Schriftfihrer oder einer vom Versammlungsleiter bestimmten Person in einem Protokoll innerhalb von
zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Das
Protokoll kann von jedem Mitglied beim Schriftfihrer eingesehen werden - auf Wunsch wird eine Kopie ausgehandigt.
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§9 Stimmrecht / Beschlussfahigkeit

Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres eine
Stimme, die nur persdnlich abgegeben werden kann.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rucksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfahig.

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschliisse mit einfacher Mehrheit, Stimmenthaltungen bleiben aufter
Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt.

Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Handaufheben oder Zuruf. Auf Antrag auch nur
eines stimmberechtigten Mitgliedes wird die Abstimmung geheim durchgefihrt.

Fur Satzungsanderungen und Beschlisse zur Auflésung des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehrheit der erschienenen
Stimmberechtigten erforderlich.

§ 10 Vorstand

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
- 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 1.
Kassier 2. Kassier Schriftfiihrer

- Beisitzer Beisitzer Ordenskanzler

- Jugendleitung Wirtschaftsausschuss

- (2 Personen)

In den Vorstand kdnnen nur volljahrige Vereinsmitglieder gewahlt werden. Sie werden von der
Mitgliederversammlung fiir die Dauer von zwei Jahren gewahlt. Die unbegrenzte Wiederwahl von
Vorstandmitgliedern ist zulassig. Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im
Amt.

Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschaftsordnung geben und kann besondere
Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschisse fur deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die erste Vorsitzende, der/die stellvertretende Vorsitzende, der/die erste
Kassierer/in, der/die zweite Kassierer/in, der/die Schriftflihrer/in und der/die Beisitzer/in. Zwei Vorstandsmitglieder
vertreten den Verein gerichtlich und aufRergerichtlich.

Die Vorstandschaft beschliet mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens
zwei Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit zahlt die Stimme dessen der die Sitzung leitet doppelt.
Beschlisse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens zwei
vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein
kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur
nachsten Mitgliederversammlung im Amt.

§11 Kassenpriifer

Uber die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenpriifer fiir die Dauer von zwei Jahren zu wéhlen. Die
Kassenprifer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemafe Verbuchung und die
Mittelverwendung zu priifen und dabei insbesondere die satzungsgemafe und steuerlich korrekte Mittelverwendung
festzustellen. Die Priifung erstreckt sich nicht auf die ZweckmaRigkeit der vom Vorstand getatigten Aufgaben. Die
Kassenpriifer haben die Mitgliederversammlung tber das Ergebnis der Kassenpriifung zu unterrichten.

§12 Auflésung des Vereins

Bei Auflésung des Vereins oder Wegfall steuerbeglinstigter Zwecke fallt das Vermdgen an die Stadt Wunsiedel, die
es ausschlieRlich und unmittelbar fir gemeinnitzige Zwecke im Sinne der Satzung zu verwenden hat.

Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandmitglieder bestimmt, soweit die
Mitgliederversammlung nichts Anderes abschlieend beschliefit.
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	Tanzsportgarde der Festspielstadt Wunsiedel e.V.
	Antrag auf Mitgliedschaft
	Mitgliedsbeitrag (bitte auswählen)
	36,- Euro/Jahr 62,- Euro/Jahr
	15. April
	IBAN
	DE

	BIC  __ __ __ __ __ __ __
	Datenschutz
	Ich bin mit derErhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Übungsleiterlizenz … Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen  Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese  ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
	Ich bestätige hiermit den Mitgliedsantrag wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben, die Vereinssatzung erhalten zu haben und erkläre mich mit der Einwilligungserklärung zum Datenschutz einverstanden.

	Vereinssatzung „Tanzsportgarde der Festspielstadt Wunsiedel e.V."
	1. 2. 3.
	§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
	Der Verein führt den Namen Tanzsportgarde der Festspielstadt Wunsiedel e.V. – im Folgenden „Verein" genannt. Der Verein hat seinen Sitz in 95632 Wunsiedel und ist im Vereinsregister beim Registergericht Hof eingetragen. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.04. eines jeden Jahres und endet am 31.03. des Folgejahres.
	1.
	2.
	3. 4. 5. 6. 7.

	§ 2 Zweckbestimmung
	Zweck des Vereins ist die Pflege und Erhaltung des Brauchtums der fränkischen Fastnacht. Dies wird insbesondere erreicht durch:
	Darbietung von Sitzungen und Veranstaltungen die geeignet sind heimatliches Brauchtum zu erhalten, zu
	fördern und an die nächsten Generationen
	weiterzugeben.
	Zielsetzung die Jugend auf diesem Gebiet zu unterstützen und zu fördern.
	Bereitstellung von Sachmitteln und Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke der begünstigten Körperschaft und ideelle und bei Bedarf materielle Unterstützung zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke auf dem Gebiet der Brauchtumserhaltung. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch Beiträge/Umlagen, Spenden Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

	§ 3 Mitgliedschaft
	Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus Ehrenmitgliedern. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen.

	§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
	Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck — auch in der Öffentlichkeit — in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.

	§ 5 Beginn / Ende der Mitgliedschaft
	Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in mitzuteilen. Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver Mitgliedschaft auf Fördermitgliedschaft) müssen spätestens drei Monate vor Ende des Geschäftsjahrs dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung zum Ende des
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	Geschäftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.

	§ 6 Mitgliedsbeiträge
	Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebühren, Umlagen, ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

	§7 Organe des Vereins
	Organe des Vereins sind:
	1. die Mitgliederversammlung 2.
	der Vorstand
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	§ 8 Mitgliederversammlung
	Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende Aufgaben:
	die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten, Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr, Entlastung des Vorstands, (im Wahljahr) den Vorstand zu wählen, über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu bestimmen, die Kassenprüfer zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen.
	Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Monat des Geschäftsjahrs, einberufen. Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher schriftlich durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Punkte zu umfassen:
	Bericht des Vorstands, Bericht des Kassenprüfers, Entlastung des Vorstands, Wahl des Vorstands, Wahl von zwei Kassenprüfern, Festsetzung der Beiträge/Umlagen für das laufende Geschäftsjahr bzw. zur Verabschiedung von Beitragsordnungen, Beschlussfassung über vorliegende Anträge.
	Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. Spätere Anträge — auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge — müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge). Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des/der Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen besonderen Versammlungsleiter bestimmen. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden vom Schriftführer oder einer vom Versammlungsleiter bestimmten Person in einem Protokoll innerhalb von zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied beim Schriftführer eingesehen werden - auf Wunsch wird eine Kopie ausgehändigt.
	1.  2.  3.  4.  5.

	§9 Stimmrecht / Beschlussfähigkeit
	Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres eine Stimme, die nur persönlich abgegeben werden kann. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Handaufheben oder Zuruf. Auf Antrag auch nur eines stimmberechtigten Mitgliedes wird die Abstimmung geheim durchgeführt. Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich.
	1.
	2. 3.
	4. 5. 6.

	§ 10 Vorstand
	Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
	1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 1. Kassier 2. Kassier Schriftführer Beisitzer Beisitzer Ordenskanzler Jugendleitung Wirtschaftsausschuss (2 Personen)
	In den Vorstand können nur volljährige Vereinsmitglieder gewählt werden. Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandmitgliedern ist zulässig. Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschäftsordnung geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die erste Vorsitzende, der/die stellvertretende Vorsitzende, der/die erste Kassierer/in, der/die zweite Kassierer/in, der/die Schriftführer/in und der/die Beisitzer/in. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme dessen der die Sitzung leitet doppelt. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt.

	§11 Kassenprüfer
	Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren zu wählen. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Aufgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.
	1.  2.

	§12 Auflösung des Vereins
	Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an die Stadt Wunsiedel, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu verwenden hat. Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandmitglieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts Anderes abschließend beschließt.


